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83 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P.). 

Diese Maßnahme tritt nicht früher .in 
Kraft, als sie· nicht die Genehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1946 Personen Vermögenscha.ften oder Vermögens-
über die Nichtigerklärung von Vermögens- rechte zu 'entziehen, ,die ihnen am 13. März 1938 
übertragungen, die während . der deutschen zug,estanden sind. 

Besetzung österreichs erfolgt sind. 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Entgeltliche und unentgeltliche Vermö-
. gensübertragung,en :während der deutschen Be
setzung Osterreichs sind null und nichtig, wenn 
sie im Zuge seiner politischen oder wirtschaft
lichen Durchdl1ingung durch das Deutsche Reich 
e1'1folgtsind, um natürlichen oder juristischen 

§ 2. Die Art der Geltell'dmachung ,der sich aus 
§ 1 ergebenden Ansprüche wird durch Bundes
gesetz geregek . 

§ 3. Mit ,der Vol1z,iehung dieses Bundesgesetzes 
1st das· Bundesminlisterium für Vermögenssiche~ 
rung und Wirtschafts planung im Binvernehmen 
mit ,den beteiLigten Bundesminisverien betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Nach den Märztagen ,des Jahres 1938 stellte die 
österreichische Bevölkerung mit Entsetzen fest,· 
daß nicht nur die politische, sondern auch die 
wirtschaftliche Freiheit im weitesten Sinn des 
Wortes verloren war. Der Ausverkauf, der durch 
die deutschen Truppen kurz nach der Besetzung 
unseres Staates begonnen hatte und durch eine 
nachdrängende wahllos kaufende Menge Alt-
1'1eichsdeutscher aus unserem .Lande ,das Letzte 
hinausholte, ernüchterte alsbald breite Teile des 
österreichischen Volkes und ließ, wenn auch nur 
zunächst schüchterne, Bedenk1cn gegen .diese Art 
der Geschäftsbelebung hut werden. 

Während sich vor al1er Augen eine Entwick
lung anbahrite, deren FolgeQ. sehr bald dem ein'
fachen Mann nicht verborgen bleiben konnten, 
vollzog sich paral1el lein ~rozeß, der, wenn auch 
zunächst für breite Bevölkerungskreise unsicht
bar, in seinen Auswirkungen diesen Ladensturm 
bei weitem übertreff,en sollte: Es war dies der 
Ausyerkauf in ö~terreichischen Unternehmungen, 
Industrien, landwirtschaftlichen Betrieben und 
Liegenschaften aller Art. Waren ,derartige Be-

strebungen seUtens ,des Deutschen Reiches schon 
früher mehr oder weniger getarnt fühlbar ge
Wiesen, so traten sie in ,der Folge in einer schnell 
zunehmenden .offenheit, die auf die Gefühle der 
österreichischen . Bcvi?lkerung nicht mehr Rück
sicht nahm, zutage. Ein durch die vorangegangene 
fünf jährige Rüstung9konjunktur bereichertes Un
temehmertum riß alles an stich, zerschlug Be
triebe, I die aus den wirtschaftlichen Bedingungen 
des Donauraurnes . gewachsen' waren, verteilte 
unter sich Exportmärkte, die österreichischer 
Fleiß in jahrelangem Kampf erworben und be
hauptet hatte, und war bestrebt, al1e Aktiv
posten der österreichischen Privatwirtschaft zur 
Befriedigung des infolge der Rohstoffknappheit 
unstillbar gewordenen Warennungers zu ver~ 
schlin.~en. So wurden gleicherweise der Gold
schatz unserer Nationalbank ebenso Wlie die 
Bodenschätze unseres Landes, der Holzreichturn 
unserer Wälder und die Kunstschätze unserer 
Heimat aufgeso~en. 

Schließlich wetteiferten alber auch die deut
schen öffentlichen Stellen darin, die österreichi-
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schen Organisationen mit ihrem ;beträchtLichen 
Viermögen, die Staatsbetriebe und Verwaltungs
apparate an sich zu bringen und "a~szurichten". 
Nach kurzer Z.eit war auch hier ,der wirtschaft
liche Anschluß vollzogen, und es blieb nichts 
mehr zu tun übrig, als ,in den öfferitl!ichen 
Büchern den verhängnisvollen Vermerk anzu
bringen: EIGENTUM DES DEUTSCHEN REI
CHES. 

Nach dieser bedrückenden EntwickI.u'ng wurde 
bald nach der Befreiung unseres Landes allent
halben der heiße Wunsch laut, daß alles, was djle 
Deutschen lim Zuge der wirtschaflichen und pOIIi
tischen Durchdringung unseres Landes 'durch 
offenen Zwang oder zumindest durch eine in
folge ihr,er allgegenwärtigen militanten An
wesenheit auf, östeneichischer Seite bewirkte U n
fl"eiheit in der Entschlußfassung an sich gebracht 
hatten, nunmehr .dem österreichischen' Staat und 
seinen Bürgern zurückgegeben werd·en. möge. 

Diesem Wunsche des gesa:mten österreichischen. 
Volkes entsprechend, haben die Vorstände der 
führende~ politischen Parteien tlsterreichs be
reits in ihrer Proklamation vom 27. April 1945 
einmütig das Unrecht angeprangert, das unserem 
Lande durch die wirtschaftliche und kulturelle 
Knechtung geschehen ist. 

Gestützt auf diese Erkenntnis, die auf den 
unverrüdl:baren Grundsätzen unseres A 11-
ge m ein e n . B ü r ger 1 ich enG e set z
h u c h e s fußt" demzufolge niemand zur Ein
haltung e~nes Vertrag,es' verpflichtet ist, dessen 
Abschluß durch ungerechte und gegründete 
Furcht veranlaßt wurde (§ 870 ABGB.), aber 
auch in übereinstimmung mit den anerkannten 
Regeln .des Völkerrechtes und den Grundsätzen 
der feierlichen Erklärung der Alliierten Mächte 
vom 5. Jänner 1943 {Londoner Deklaration), 
solche Transaktionen lin !besetzten Gebieten -
zu denen ja auch unser Land gehört - für null 
und nichtiig zu erklären, wurde der beiliegende 
Ges,etzentwurf verfaßt. 

Es ist übrigens zu bem~rken, daß gleichgerich
tete Gesetze niCht nur von den Rcegierungen alli
ierter Länder, wie zum Beispiel Belgien, Grie
chenland, Frankr.eich, Luxemburg, sondern auch 
von ehemals durch das D~utsche Reich besetzten 

Staaten, wie Polen, T'Schechoslowakeli, ja sogar 
von neutralen Ländern, wie der Schweiz und 
Schweden, erlassen wurden. österreich schließt 
sich daher durch gleichgerichtete Bestimmungen 
in formell-rechtlicher Beziehung der Front euro
päischer Demokratien an, die das deutsche Ge
waltregimeablehnen und gewillt Siind, die Fol
gen desselben nach Möglichkeit zu beseitigen. 

In § 1 des Entwurfes wird zunächst festgestellt, 
daß alle Rechtsübertragungen, die >yährend der 
Besetzungszeit im Zuge der politischen Durch
dringung unseres Landes durch das Deutsche 
Reich erfolgten, null und nichtig sind. Damit 
ist .dem Wunsche ,des österreichischen Volkes, 
die unerwünschte überfremdung aus ,dem 
Deutschen Reich auf. ein erträgliches Maß zu
rückzuführen, entsprochen. 

In § 2 wird, festgestellt, daß bis zur Erlassung 
eines oder mehrerer Bundesges.etze,die ,die Art 
der Geltendmachung von Ansprüchen gemäß § 1 
regeln, die bisher geltenden ,Bestimmungen in 
Kraft ·'bleiben. Dies ist zweckmäßig, Uln einer
seits eine Lüdl:e in rechtlicher Beziehung, anderer-

,seitS alber auch in praktischen ,Belangen zu' ver
meiden, die sich dadurch ergeben könnte, daß 
die bisherligen Eigentümer umer ,dem Eindruck 
der Nichtigkeitserklärung des § 1 sich' zur Weiter
verwaltung der. Vermögenschaften, beziehungs
weise Vermögensrechte nicht mehr verpflicht.et 
füthlen. Die Bestimmung W;J;r alber auch deshalb 
zweckmäßig, weil der Kreis der in Jiesem Zu
sammenhang zu eJ:1fassenden Vermög,enschaften 
und Vermögensrechte hedeutend, die eritsprechen
den Vorbereitungsarbeiten umfangreich sind 
und durch die Vorbereitung derseLben nicht län
g.er Zeit v·ersäumt werden soll. 

Im übrigen lehnt sich ·die FormuliJerung an den 
Gesetzestext an, wie ,er.in dem vorerwähnten 
ähnlichen tschechoslowakischen Ges.etze gewählt 
wurde. 

§ 3 schließlrich beinhaltet lediglich die V 011-
ziehungsklausel und bestimmt das neugeschaffene 
Bundesministeriu:m für Vermögens sicherung und 
Wirtschaftsplanung zweckmäßigerweise als Zen
tralstdle für d~e Durchführung dieser Rück-· 
gabe aktion. 
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